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73/24 
 

 

Sitzung des Kreisausschusses am Mittwoch, 25.09.2024, um 09.00 Uhr, im Großen Sitzungssaal (Gebäude 
A – Zi.-Nr. 1.34), 83278 Traunstein, Papst-Benedikt-XVI.-Platz 
 

 

T A G E S O R D N U N G 

Sitzung des Kreisausschusses 

Sitzungstermin: Mittwoch, 25.09.2024, 09:00 Uhr 

Ort, Raum: Landratsamt Traunstein - Hauptgebäude, Großer Sitzungssaal, Papst-

Benedikt-XVI.-Platz , 83278 Traunstein 

 

Öffentlicher Teil 

 

1 Staatliche Berufsschule I Traunstein - Neubau; 

Projektgenehmigung 
 

 

2 Landkreishaushalt 2023; Jahresrechnung 
 

 

3 Bekanntgabe von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst 
wurden und für die die Gründe der Geheimhaltung nicht mehr bestehen 
 

 

4 Sonstiges, Wünsche und Anträge 
 

 

 

 

 

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet an gleicher Stelle eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

 

 
 

 

Siegfried Walch 

Landrat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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74/24 
Az.: 4.40-BV-124-2024 

 

 

Baurecht; 
Abbruch des best. Gebäudes und Wiedererrichtung eines Sozial-Baus mit 8 Wohneinheiten auf dem 
Grundstück Flurstück-Nr. 70/5 der Gemarkung Inzell,  
 

 

Zustellung des Baugenehmigungsbescheides vom 16.09.2024, Geschäftszeichen 4.40-BV-124-2024, gemäß 

Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBl. S. 588) an die beteiligten Grundstücksnachbarn im baurechtlichen Sinne. 

 

Mit Bescheid vom 16.09.2024, Geschäftszeichen 4.40-BV-124-2024, wurde 

 

Firma 

Wohnlinie GmbH 

Kucheln 29 

83224 Grassau  

 

die Baugenehmigung für das im Betreff genannte Bauvorhaben unter verschiedenen Nebenbestimmungen 

erteilt. 
Die Zustellung dieses Baugenehmigungsbescheides erfolgt hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80005 München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 

 schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

  

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 

entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vgh.bayern.de).  

 

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
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Hinweise 

 

a) Die Zustellung der vorgenannten Baugenehmigung - in Form der öffentlichen Bekanntmachung - gilt 

mit dem Tag der Bekanntmachung gegenüber den beteiligten Nachbarn als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 

Sätze 4 und 6 BayBO). 

 

b) Mit der Zustellung wird die Monatsfrist für die Einlegung eines Rechtsbehelfs (siehe oben) in Lauf 

gesetzt. Die Klage eines Dritten (Nachbarn) gegen die Baugenehmigung hat kraft Gesetzes keine 

aufschiebende Wirkung, § 212 a BauGB. 

 

c) Die Baugenehmigung kann beim Landratsamt Traunstein, Papst-Benedikt-XVI.-Platz, Gebäude B, 
Zimmer 2.94, 2. Stock, nach vorheriger Terminvereinbarung (Tel. 0861/58-264) eingesehen werden. 

 

d) Ungeachtet dieser Zustellung besteht ein Recht der beteiligten Nachbarn, innerhalb der Rechts-

mittelfrist eine schriftliche Ausfertigung der Baugenehmigung anzufordern; alleine maßgeblich für 

den Zeitpunkt der Zustellung und den Lauf der Rechtsbehelfsfrist bleibt aber die öffentliche Zu-

stellung. 

 

e) Ein Erbbauberechtigter tritt an die Stelle des Eigentümers. Ist Eigentümer eines Nachbargrund-

stücks eine Eigentümergemeinschaft nach dem Wohnungseigentumsgesetz, so treten an die Stelle 

des Verwalters die einzelnen Wohnungseigentümer. 
 

f) Die Nebenbestimmungen zu der Baugenehmigung (Auflagen, Bedingungen) müssen nicht als Teil 

dieser öffentlichen Bekanntmachung bekannt gegeben werden, können aber bei den Verfahrens-

akten eingesehen bzw. auf Anforderung als Ausfertigung des Genehmigungsbescheides übersandt 

werden. 

 

 
Traunstein, den 16.09.2024 

Landratsamt Traunstein 

 
 

 

 

Christian Nebl 

Abteilungsleiter 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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75/24 
Az.: 4.40-BS-47-2024 

 

 

Baurecht; 
Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte in der Gartenstraße, Traunreut auf dem Grundstück 
Flurstück-Nr. 536/46 der Gemarkung Traunreut, Stadt Traunreut 
 

 

Zustellung des Baugenehmigungsbescheides vom 16.09.2024, Geschäftszeichen 4.40-BS-47-2024, gemäß 

Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBl. S. 588) an die beteiligten Grundstücksnachbarn im baurechtlichen Sinne. 

 

Mit Bescheid vom 16.09.2024, Geschäftszeichen 4.40-BS-47-2024, wurde der 

 

Stadt Traunreut 

Rathausplatz 3 

83301 Traunreut  

 

die Baugenehmigung für das im Betreff genannte Bauvorhaben unter verschiedenen Nebenbestimmungen 

erteilt. 

 
Die Zustellung dieses Baugenehmigungsbescheides erfolgt hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80005 München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 

 schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

  

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 

entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vgh.bayern.de).  

 

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
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Hinweise 

 

d) Die Zustellung der vorgenannten Baugenehmigung - in Form der öffentlichen Bekanntmachung - gilt 

mit dem Tag der Bekanntmachung gegenüber den beteiligten Nachbarn als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 

Sätze 4 und 6 BayBO). 

 

e) Mit der Zustellung wird die Monatsfrist für die Einlegung eines Rechtsbehelfs (siehe oben) in Lauf 

gesetzt. Die Klage eines Dritten (Nachbarn) gegen die Baugenehmigung hat kraft Gesetzes keine 

aufschiebende Wirkung, § 212 a BauGB. 

 

f) Die Baugenehmigung kann beim Landratsamt Traunstein, Papst-Benedikt-XVI.-Platz, Gebäude B, 
Zimmer 2.94, 2. Stock, nach vorheriger Terminvereinbarung (Tel. 0861/58-264) eingesehen werden. 

 

g) Ungeachtet dieser Zustellung besteht ein Recht der beteiligten Nachbarn, innerhalb der Rechts-

mittelfrist eine schriftliche Ausfertigung der Baugenehmigung anzufordern; alleine maßgeblich für 

den Zeitpunkt der Zustellung und den Lauf der Rechtsbehelfsfrist bleibt aber die öffentliche Zu-

stellung. 

 

h) Ein Erbbauberechtigter tritt an die Stelle des Eigentümers. Ist Eigentümer eines Nachbargrund-

stücks eine Eigentümergemeinschaft nach dem Wohnungseigentumsgesetz, so treten an die Stelle 

des Verwalters die einzelnen Wohnungseigentümer. 
 

i) Die Nebenbestimmungen zu der Baugenehmigung (Auflagen, Bedingungen) müssen nicht als Teil 

dieser öffentlichen Bekanntmachung bekannt gegeben werden, können aber bei den Verfahrens-

akten eingesehen bzw. auf Anforderung als Ausfertigung des Genehmigungsbescheides übersandt 

werden. 

 

 
Traunstein, den 16.09.2024 

Landratsamt Traunstein 

 
 

 

 

Christian Nebl 

Abteilungsleiter 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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76/24 
 

 

Vollzug des KommZG; 
Bekanntmachung Änderung Unternehmenssatzung Achental Tourismus gKU 
 

 

Unternehmenssatzung für das gemeinsame Kommunalunternehmen Achental Tourismus gKU, Anstalt 
des öffentlichen Rechts 

 

Die Gemeinden Marquartstein, Schleching, Staudach-Egerndach und Unterwössen erlassen 
aufgrund von Art. 49, 50 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.06.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

22.12.2015 (GVBl S. 458) und Art. 23 Satz 1, Art. 89 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 

Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 

geändert durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalrechts vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) 

folgende Satzung: 

 

 

§ 1 
Name, Sitz, räumlicher Wirkungsbereich, Stammkapital 

 
(1) Das gemeinsame Kommunalunternehmen der Gemeinden Marquartstein, Schleching, Staudach-

Egerndach und Unterwössen (Träger) ist ein selbstständiges Unternehmen der Gebietskörperschaften 

in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (gemeinsames Kommunalunternehmen - gKU). 

 

(2) Das gemeinsame Kommunalunternehmen führt den Namen „Achental Tourismus gKU“. Es tritt unter 

diesem Namen im Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. 

 

(3) Das gemeinsame Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in Unterwössen. 

 
(4) Der räumliche Wirkungsbereich des gemeinsamen Kommunalunternehmens umfasst das Gebiet der 

Gemeinden Marquartstein, Schleching, Staudach-Egerndach und Unterwössen. 

 

(5) Das Stammkapital beträgt 40.000,- Euro. 

 

(6) Die Gemeinden Marquartstein, Schleching, Staudach-Egerndach und Unterwössen leisten jeweils eine 

Einlage in Höhe von 10.000,- Euro in bar auf das Stammkapital. 

 

(7) Der Ausgleich des nicht gedeckten Finanzbedarfs bzw. eventuell anfallender Verluste erfolgt im 

Innenverhältnis durch Zahlungen der Träger (Umlage) wie folgt: 30 v.H im Verhältnis nach der 
jeweiligen Einwohnerzahl der Träger und 70 v.H. im Verhältnis der Anzahl der Übernachtungen im 

Gebiet des jeweiligen Trägers. Dabei gelten bei der Einwohnerzahl der Stand der Einwohner mit 

Hauptwohnsitz zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres und bei den Übernachtungen die Summe der 

im Kalenderjahr angekommenen Gäste einschließlich der pauschalierten Nebenwohnsitze. 

Dauercamper werden Einwohnern mit Nebenwohnsitz gleichgestellt. 

 

(8) Die Träger leisten vierteljährlich jeweils Abschlagszahlungen in Höhe der voraussichtlichen Umlage. 

Diese Abschlagszahlungen sind jeweils am 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober zur Zahlung 

fällig. Nach Feststellung des Jahresabschlusses eines Geschäftsjahres werden die Abschlagszahlungen 
abgerechnet. Nachzahlungen oder Überzahlungen werden innerhalb eines Monats nach der 

Feststellung des Jahresabschlusses ausgeglichen. 

 

 

 

 



Nr. 31 Amtsblatt für den Landkreis Traunstein Seite 215 

 
§ 1a 

Personal des gemeinsamen Kommunalunternehmens 
 
(1) Das gemeinsame Kommunalunternehmen ist Mitglied beim Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern 

(KAV) und der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (BVK Zusatzversorgung). 

 

 

§ 2 
Gegenstand des gemeinsamen Kommunalunternehmens 

 
(1) Das gemeinsame Kommunalunternehmen schafft die Rahmenbedingungen für erfolgreiche 

Tourismusakteure mit dem Ziel Wertschöpfung, Kundennutzen, Prozesse und Innovationen sowie 

Organisation und Entwicklung stetig zu optimieren. Dazu werden dem gemeinsamen 

Kommunalunternehmen nach Art. 89 Abs. 2 Satz 1 GO folgende Aufgaben übertragen: 

 

a) Förderung des Tourismus - Marketing: 

o Entwicklung der Marke „Achental“ und Durchführung entsprechender Marketingaktivitäten  

b) Digitalisierung des Tourismusbereichs 
o Anwendung digitaler Technologien und Lösungen, um Prozesse, Dienstleistungen und 

Interaktionen im Tourismussektor zu verbessern und zu transformieren 

c) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: 

o Aufbau und Pflege eines positiven Images der Destination in der Öffentlichkeit 

d) Entwicklung und Pflege touristischer Produkte: 

o Schaffung und Unterhaltung von touristischen Freizeit-/Ferienangeboten 

e) Qualitätssicherung und Service: 

o Qualitätsstandards bei touristischen Dienstleistern und Einrichtungen 

o Regelmäßige Schulung und Beratung der Gastgeber sowie Aufbau und Pflege einer 
„Vermieter-Plattform“ 

f) Gästeinformation und -betreuung: 

o Bereitstellung von umfassenden Informations- und Beratungsdiensten für Gäste 

g) Nachhaltigkeit und Umweltschutz: 

o Förderung nachhaltiger Tourismuspraktiken, um die natürlichen Ressourcen zu schonen 

und die Umwelt zu schützen 

h) Zusammenarbeit und Netzwerken: 

o Aufbau und Pflege von Kooperationen mit lokalen und regionalen Tourismusorganisationen 

und -verbänden. 

i) Touristisches Innovationsmanagement, Umsetzung von gemeinsamen Strategien, Definition von 
Maßnahmepaketen, inkl. Finanzierungs- und Umsetzungsverant-wortung 

j) Unterstützung von Aktivitäten und Veranstaltungen, die das Profil der Destination stärken 

 

(2) Das gemeinsame Kommunalunternehmen kann im Rahmen der Gesetze Neben- und Hilfsbetriebe 
einrichten und unterhalten, welche die Aufgaben des gemeinsamen Kommunalunternehmens fördern 

und wirtschaftlich mit diesen zusammenhängen. Das gemeinsame Kommunalunternehmen kann sich im 

Rahmen der Gesetze ferner an anderen Unternehmen beteiligen, wenn dies dem Unternehmenszweck 

dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die für eine Beteiligung der Gemeinde geltenden Vorschriften 

entsprechend angewendet werden und die Haftung des gemeinsamen Kommunal-unternehmens auf 

einen bestimmten Betrag begrenzt wird. 

 

(3) Unter Beachtung von Art. 87 Abs. 2 GO darf das gemeinsame Kommunalunternehmen die in Absatz 1 

bezeichneten Aufgaben auch für andere Gemeinden wahrnehmen. Das gemeinsame 
Kommunalunternehmen oder Unternehmen, an denen das gemeinsame Kommunalunternehmen 

beteiligt ist, können im Rahmen der Gesetze zur Förderung der in Absatz 1 bezeichneten Aufgaben auch 

außerhalb des Gemeindegebietes tätig werden. 
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(4) Das gemeinsame Kommunalunternehmen erhält zur Erfüllung seiner Aufgaben nach  

Abs. 1 das Recht, im Eigentum der Träger stehende Grundstücke und Gebäude, die von den jeweiligen 

Trägern zur Verfügung gestellt werden, zu nutzen. 

 

 

§ 3 
Organe 

 

Organe des gemeinsamen Kommunalunternehmens sind: 

a) der Vorstand (§ 4) 
b) der Verwaltungsrat (§§ 5 bis 7). 

 

 

§ 4 
Der Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. 

 

(2) Der Vorstand soll für den Fall seiner Verhinderung mindestens zwei Bevollmächtigte aus dem 

Unternehmen zur Vertretung im Rahmen der laufenden Geschäfte bestellen; diese Vertreter sind keine 
Mitglieder des Vorstandes, sondern sinngemäß wie Handlungsbevollmächtigte gem. §54 

Handelsgesetzbuch zu behandeln. Die Vertretung des Vorstands kann nur gemeinschaftlich durch 

mindestens zwei Bevollmächtigte erfolgen. Die Ernennung der Bevollmächtigten nimmt das 

Vorstandsmitglied schriftlich mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verwaltungsratsvorsitzenden 

innerhalb von drei Monaten nach seiner eigenen Bestellung vor. Die Bevollmächtigten sind dem 

Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung nach der Bestellung bekannt zu geben. 

 

(3) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von bis zu fünf Jahren bestellt; eine 

erneute Bestellung ist zulässig. Er kann durch den Verwaltungsrat aus wichtigem Grund mit einer 

Mehrheit von drei Viertel der Mitglieder des Verwaltungsrats abberufen werden. 
 

(4) Der Vorstand leitet das gemeinsame Kommunalunternehmen eigenverantwortlich, sofern 

nicht gesetzlich oder durch diese Unternehmenssatzung etwas anderes bestimmt ist. 

 

(5) Der Vorstand vertritt das gemeinsame Kommunalunternehmen nach außen. Der Verwaltungsrat kann 

beschließen, dass der Vorstand zum Abschluss von Rechtsgeschäften mit sich selbst als Vertreter eines 

Dritten berechtig ist (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 2. Var.). 

 

(6) Ist kein Vorstand bestellt oder ist der Vorstand abberufen oder handlungsunfähig, so vertritt der 

Vorsitzende des Verwaltungsrats das gemeinsame Kommunalunternehmen. Dieser vertritt das 
gemeinsame Kommunalunternehmen auch gerichtlich und außergerichtlich gegenüber dem Vorstand. 

 

 

(7) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig, mindestens aber 

halbjährlich zu unterrichten und auf Anforderung dem Verwaltungsrat über alle Angelegenheiten des 

gemeinsamen Kommunalunternehmens jederzeit Auskunft zu geben. 

 

(8) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat halbjährlich Zwischenberichte über die Abwicklung des 

Vermögens- und Erfolgsplans schriftlich vorzulegen. Der Vorstand unterrichtet den Verwaltungsrat, 
wenn bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen 

zu erwarten sind. Sind darüber hinaus Verluste zu erwarten, die Auswirkungen auf den Haushalt der 

Träger haben können, sind diese hierüber unverzüglich zu unterrichten. 
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§ 5 

Der Verwaltungsrat 
 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus den jeweiligen Ersten Bürgermeistern der Träger. 

 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats wählen aus ihrer Mitte einen Verwaltungsratsvorsitzenden und 

einen stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden, jeweils für die Dauer von sechs Jahren 

(Amtsdauer).  

 

(3) Für die Vertretung der Ersten Bürgermeister im Verwaltungsrat gilt Art. 39 BayGO. 

 
(4) Die Verwaltungsratsmitglieder informieren jeweils den Gemeinderat des jeweiligen Trägers, dessen 

Erster Bürgermeister sie sind, über den Jahresabschluss sowie halbjährlich über die Durchführung des 

Wirtschaftsplans. Der Vorstand kann zugezogen werden. Der Gemeinderat kann vom jeweiligen Ersten 

Bürgermeister über alle Angelegenheiten des gemeinsamen Kommunalunternehmens Auskunft 

verlangen. Der jeweilige Erste Bürgermeister darf die Auskunft verweigern, wenn zu besorgen ist, dass 

sie zu sachfremden Zwecken verwendet und dadurch der Gesellschaft oder einem verbundenen 

Unternehmen ein nicht unerheblicher Nachteil zugefügt wird. Die Verweigerung bedarf eines 

Beschlusses des Verwaltungsrats. Der jeweilige Erste Bürgermeister kann den Vorstand mit der 

Information nach Satz 1 bzw. der Auskunft nach Satz 3 beauftragen. 

 
(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind verpflichtet, über sämtliche vertraulichen Angelegenheiten, von 

denen sie Kenntnis erhalten, Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht besteht auch nach ihrem 

Ausscheiden fort. Sie gilt nicht gegenüber den Organen der Gemeinde. Nach dem Ausscheiden aus dem 

Verwaltungsrat haben die Verwaltungsratsmitglieder auf schriftliche Aufforderung des 

Verwaltungsratsvorsitzenden hin sämtliche Unterlagen, insbesondere Sitzungspapiere, Daten und Pläne 

einschließlich aller Kopien herauszugeben, soweit diese nicht bereits ordnungsgemäß vernichtet worden 

sind. 

 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten ein angemessenes Sitzungsgeld. 

 
 

 

§ 6 
Zuständigkeit des Verwaltungsrats 

 
(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. Der Verwaltungsrat hat sich zu 

diesem Zweck vom Gang der Angelegenheiten des Unternehmens zu unterrichten. Der Verwaltungsrat 

kann jederzeit vom Vorstand über alle Angelegenheiten des gemeinsamen Kommunalunternehmens 

Bericht verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder die Akten des 

gemeinsamen Kommunalunternehmens einsehen. Der Verwaltungsrat kann sich dazu zur 
Berufsverschwiegenheit verpflichteter Dritter bedienen. 

 

(2) In den Fällen des Absatzes 3 Nrn. 3 und 11 unterliegen die Mitglieder des Verwaltungsrats den 

Weisungen des Gemeinderats der Träger. Vor den in Satz 1 genannten Entscheidungen ist der 

Gemeinderat der Träger durch den jeweiligen Ersten Bürgermeister rechtzeitig zu informieren. §5 Abs.4 

Satz 3 gilt entsprechend. Die Abstimmung entgegen der Weisung berührt nicht die Gültigkeit des 

Beschlusses des Verwaltungsrates. 

 

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über: 
 

1. Festlegung und Änderung der Unternehmensstrategie; 

2. Beteiligungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens an anderen Unternehmen,  

        die gänzliche oder teilweise Veräußerung solcher Beteiligungen; 

3. Erlass von Satzungen und Verordnungen im Rahmen des durch diese    

    Unternehmenssatzung übertragenen Aufgabenbereichs; 
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4. Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte; 
5. Bestellung und Abberufung des Vorstands; Regelung der entsprechenden     

    Dienstverhältnisse; 

6. Einstellung, Höhergruppierung, Versetzung und Entlassung von Beschäftigten; 

7. Erteilung und Widerruf von Prokuren (§ 48 HGB) und von Generalvollmachten; 

8. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans und der fünfjährigen Finanzplanung; 

9. Bestellung des Abschlussprüfers; 

10. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresgewinns,  

    Behandlung des Jahresverlustes sowie Entlastung des Vorstands; 

11. Rückzahlung von Eigenkapital an die Träger; 

12. Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplanes, die 10 % des Ansatzes,  
    mindestens jedoch den Betrag von 5.000,- Euro übersteigen, sowie außerplanmäßige   

    Mehrausgaben von mehr als 5.000,- Euro; 

13. Mehraufwendungen, die den im Wirtschaftsplan festgelegten Erfolgsplan um mehr als 

        5.000,- Euro gefährden, ausgenommen Mehraufwendungen durch über dem Ansatz    

        liegende Energiebezugskosten; 

14. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, insbesondere   

   Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und grundstücks- 

   gleichen Rechten ausgenommen solche Verfügungen und Verpflichtungen die bereits   

   im Wirtschaftsplan dargestellt sind; 

15. die Gewährung und Aufnahme von Darlehen, die Übernahme von Bürgschaften sowie  
   über den Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die solchen Geschäften wirtschaftlich  

   gleichkommen und nicht im Wirtschaftsplan dargestellt sind; 

16. Wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges des gemeinsamen  

   Kommunalunternehmens, insbesondere die Übernahme von neuen Aufgaben im  

   Rahmen der durch diese Unternehmenssatzung (§2 Abs.1) übertragenen Aufgaben; 

17. Rechtsgeschäfte mit natürlichen oder juristischen Personen, die ihren Sitz im Ausland  

   haben, sowie Rechtsgeschäfte, für welche die Geltung ausländischen Rechts oder ein  

   ausländischer Gerichtsstand vereinbart werden soll; 

 

(4) Duldet ein Geschäft, über das der Verwaltungsrat zu beschließen hat, keinen Aufschub und kann ein 
rechtzeitiger Beschluss des Verwaltungsrats nicht herbeigeführt werden, kann der Vorsitzende des 

Verwaltungsrats den Vorstand ermächtigen, das Geschäft auch ohne Zustimmung des Verwaltungsrats 

durchzuführen oder vorzunehmen. Derart durchgeführte oder vorgenommene Geschäfte sind dem 

Verwaltungsrat in seiner nächsten Sitzung bekannt zu geben. 

 

(5) Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrats das gemeinsame 

Kommunalunternehmen gerichtlich und außergerichtlich. Er vertritt das gemeinsame 

Kommunalunternehmen auch, wenn noch kein Vorstand vorhanden oder der Vorstand 

handlungsunfähig ist. 

 
(6) Unaufschiebbare Geschäfte oder dringliche Anordnungen können vom Vorsitzenden anstelle des 

Verwaltungsrats getroffen werden. Hiervon ist dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung Kenntnis zu 

geben. 

 

 

§ 7 
Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats 

 
(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche oder elektronische Einladung des Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Tagesordnung angeben 

und den Mitgliedern des Verwaltungsrats spätestens am siebenten Tag vor der Sitzung zugehen. In 

dringenden Fällen kann die Frist bis auf 24 Stunden verkürzt werden. 
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(2) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens viermal einzuberufen. Er muss außerdem einberufen 

werden, wenn es mindestens ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats unter Angabe der 

Beratungsgegenstände beantragt. 

 

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. Sitzungen 

des Verwaltungsrats sind nichtöffentlich. Soweit in Sitzungen des Verwaltungsrats Satzungen und 

Verordnungen beraten und beschlossen werden, die Rechte und Pflichten Dritter begründen, gilt Art. 52 

GO entsprechend. 

 

(4) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die 

Mehrheit der Mitglieder bzw. deren Stellvertreter anwesend und stimmberechtigt ist. In der 
Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit es 

den Verwaltungsratsmitgliedern ermöglicht wird, sich auf die Behandlung der jeweiligen Gegenstände 

vorzubereiten. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann 

Beschluss gefasst werden, wenn  

 

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Behandlung mehrheitlich zustimmt  

oder 

2. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung 

widerspricht. 

 
(5) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand 

zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der 

zweiten Einladung muss auf diese Folge hingewiesen werden. 

 

 

(6) Beschlüsse des Verwaltungsrats über die Beteiligung des gemeinsamen Kommunalunternehmens an 

anderen Unternehmen bedürfen einer Mehrheit von zwei Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats. Im 

Übrigen werden die Beschlüsse des Verwaltungsrats mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. 

 
(7) Der Vorstand bereitet die Sitzungen des Verwaltungsrats vor. Der Verwaltungsrat gibt ihm die 

Möglichkeit zum Vortrag und zur Beratungsteilnahme. In Angelegenheiten, die den Vorstand persönlich 

betreffen, entscheidet der Verwaltungsrat nach Anhörung des Vorstands in dessen Abwesenheit. 

 

(8) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift muss Tag und Ort der 

Sitzung, die Namen der anwesenden Verwaltungsratsmitglieder, die behandelten Gegenstände, die 

gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis ersehen lassen und ist vom Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats zu unterzeichnen und dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung 

vorzulegen. 

 
(9) Die Beschlussfassung kann außerhalb von den nach Absatz 1 einberufenen Sitzungen auf schriftlichem 

oder fernschriftlichem Wege erfolgen, wenn alle Verwaltungsrats-mitglieder zustimmen und sich an der 

Beschlussfassung beteiligen (Umlaufbeschluss). Absatz 8 gilt entsprechend. 

 

 

§ 8 
Verpflichtungserklärungen 

 
(1) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform, soweit es sich nicht um ständig wiederkehrende 

Geschäfte des täglichen Lebens handelt, die finanziell von unerheblicher Bedeutung sind. Sie erfolgen 

unter dem Namen „Achental Tourismus gKU“ durch den Vorstand, im Übrigen durch jeweils 

Vertretungsberechtigte. 

 

(2) Die Vorstandsmitglieder unterzeichnen ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, ihre Stellvertreter 

und andere Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz „in Vertretung“, Prokuristen mit dem Zusatz „ppa.“. 
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§ 9 
Wirtschaftsführung, Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 
(1) Das gemeinsame Kommunalunternehmen ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des in dieser 

Unternehmenssatzung bestimmten Zwecks zu führen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der 

Verordnung über gemeinsame Kommunalunternehmen über Wirtschaftsführung, 

Vermögensverwaltung und Rechnungslegung in der jeweils geltenden Fassung sowie Art. 91 Abs. 1 und 

Art. 95 GO. 

 
(2) Das Kommunalunternehmen richtet ein kaufmännisches Rechnungswesen ein und legt entsprechend 

den Bestimmungen von Art. 91 GO Bayern und den §§ 264 ff. HGB Rechnung.  

 

(3) Das Kommunalunternehmen erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan gem. §§ 16-19 KUV Bayern.  

 

 

 

 

§ 10 
Wirtschaftsjahr, Jahresabschluss, Lagebericht, Jahresabschlussprüfung 

 

(1) Wirtschaftsjahr des Kommunalunternehmens ist das Kalenderjahr.  

 

(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß Art. 107 GO Bayern jährlich zu prüfen.  

 

(3) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht innerhalb von sechs 

Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durchführung der Abschlussprüfung 

dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom 

Vorstand unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Bei der Feststellung des geprüften 

Jahresabschlusses hat der Verwaltungsrat über die Entlastung des Vorstands zu entscheiden.  
 

(4) Der Jahresabschluss, der Lagebericht, die Erfolgsübersicht und der Bericht über die Abschlussprüfung 

sind dem Gemeinderat der Gemeinden Marquartstein, Schleching, Staudach-Egerndach und 

Unterwössen unverzüglich nach Feststellung zuzuleiten.  

 
 

§ 11 
Vermögensübertragung bei Auflösung des Kommunalunternehmens 

 
Das Vermögen dieses Kommunalunternehmens geht im Falle der Auflösung im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf die Träger über. 

 

 

§ 12 
Bekanntmachungen 

 
Für Bekanntmachungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens gilt Art. 50 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit Art. 24 

Abs. 1 KommZG in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechend. 

 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.06.2017 außer Kraft. 
 

Unterwössen, den 19.09.2024 

 

Gemeinde Marquartstein   Gemeinde Unterwössen 

 

gez.       gez. 

 

Andreas Scheck     Ludwig Entfellner 

Erster Bürgermeister    Erster Bürgermeister 

 
Gemeinde Schleching    Gemeinde Staudach-Egerndach 

 

gez.      gez. 

 

Josef Loferer     Martina Gaukler 

Erster Bürgermeister    Erste Bürgermeisterin 

 

 

 

 
Die Änderung der Unternehmenssatzung wird hiermit gemäß Art. 50 III KommZG amtlich bekanntgemacht. 

 

Traunstein, 20.09.2024 

 

gez. 

 

 

Christian Nebl 

Abteilungsleiter 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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77/24 
Az.: 4.16-6420.01-170007 

 

 

Wasserrecht; 
Verordnung des Landratsamtes Traunstein über das Wasserschutzgebiet in der Gemeinde Grabenstätt, 
Landkreis Traunstein zum Schutz des Brunnens „Eggerhauser Holz“ für die öffentliche Wasserversorgung 
der Gemeinde Grabenstätt; 
 

 

<<<Anlage 1: 1 Schutzgebietsplan zur Verordnung des Landratsamtes Traunstein vom 29.05.2024 über das 
Wasserschutzgebiet für den Brunnen „Eggerhauser Holz“ auf dem Gebiet der Gemeinde Grabenstätt für die 

öffentliche Wasserversorgung in der Gemeinde Grabenstätt und der Gemeinde Chieming>>>  

 

<<<Anlage 2: Erläuterungen und Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nrn. 2, 3, 5 und 6>>> 

 

 

Verordnung des Landratsamtes Traunstein über das Wasserschutzgebiet in der Gemeinde Grabenstätt, 

Landkreis Traunstein zum Schutz des Brunnens „Eggerhauser Holz“ für die öffentliche Wasserversorgung 

der Gemeinde Grabenstätt; 

vom 29.05.2024 

Das Landratsamt Traunstein erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Gesetzes zur Ord-

nung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.07.2009 

(BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 7 G zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Ver-

kehrsbereich und zur Umsetzung der RL (EU) 2021/1187 über die Straffung von Maßnahmen zur rascheren 

Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) i.V. mit § 49 

Abs. 5 und Anlage 7 Nr. 8.4 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(AwSV) vom 18. April 2017 (BGBl I S. 905), zuletzt geändert durch Art. 256 Elfte Zuständigkeitsanpas-

sungsVO vom 19.6.2020 (BGBl. I S. 1328), und Art. 63 Abs. 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) i. d. 

F. der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66, ber. S. 130, BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch § 

5 Abs. 18 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) folgende 

 

V e r o r d n u n g 
 

§ 1 Allgemeines 

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für den Ortsteil Marwang in der Gemeinde Grabenstätt 

und die Ortsteile Ober- und Unterhochstätt in der Gemeinde Chieming durch die Gemeinde Grabenstätt 

wird in der Gemeinde Grabenstätt das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für 

dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 6 erlassen. 

 

§ 2 Schutzgebiet 

(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

einer weiteren Schutzzone W III 

 einer engeren Schutzzone W II und 

 einem Fassungsbereich. 
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(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem in Anlage 1 wiedergegebe-

nen Lageplan eingetragen. Für den genauen Grenzverlauf ist ein Lageplan im Maßstab 1: 5.000 maßge-

bend, der im Landratsamt Traunstein und im Rathaus der Gemeinde Grabenstätt niedergelegt ist; er 

kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft 

auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grund-

stück schneidet, auf der kennzeichnenden Linie. 

 

(3) Veränderungen der Bezeichnungen oder der Grenzen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke 

berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 

 

(4) Der Fassungsbereich wird durch eine 2 m hohe Umzäunung, die engere Schutzzone und die weitere 

Schutzzone werden, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 

 

§ 3 Verbote, Beschränkungen und Handlungspflichten 

(1) Es sind, unbeschadet der allgemein geltenden Regelungen sowie behördlicher Entscheidungen gem. § 

52 Abs. 1 Satz 1 WHG,  

Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

1. bei Eingriffen in den Untergrund 

1.1 Aufschlüsse oder Veränderungen 

der Erdoberfläche, auch wenn 

Grundwasser nicht aufgedeckt 

wird, vorzunehmen oder zu 

erweitern (insbesondere 

linienhaft durchhaltende 

Geländeeinschnitte, Fischteiche, 

Rohstoffabbau, 

genehmigungsfreie Abgrabungen 

gem. BayAbgrG Art. 6 Abs. 2) 

nur zulässig wie in Zone II sowie im 

unmittelbaren Zusammenhang mit den 

nach Nrn. 2 bis 5 zulässigen Maßnahmen, 

verboten für genehmigungsfreie 

Abgrabungen 

nur Bodenbearbeitung im 

Rahmen der 

ordnungsgemäßen 

landwirtschaftlichen, 

forstwirtschaftlichen oder 

gärtnerischen Nutzung 

zulässig, verboten für 

genehmigungsfreie 

Abgrabungen 

1.2 Wiederverfüllen von Baugruben, 

Leitungsgräben und sonstiger 

Erdaufschlüsse 

nur zulässig im Zuge von Baumaßnahmen 

mit dem ursprünglichen Erdaushub oder 

natürlichem, unbedenklichem 

Bodenmaterial unter Beachtung der 

bodenschutzrechtlichen Vorschriften und 

Regelwerke 

verboten 

1.3 Auf- und Einbringen von 

Bodenmaterial auf oder in den 

Boden 

verboten, auch für genehmigungsfreie Aufschüttungen nach BayBO Art. 

57 Abs. 1 Nr. 9 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

1.4 Leitungen zu verlegen oder zu 

erneuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 

6.11) 

nur zulässig für  

- unterirdische Leitungen ohne 

Verwendung wassergefährdender 

Stoffe, zur unmittelbaren Versorgung im 

Schutzgebiet befindlicher Anwesen und 

Einrichtungen,  

- Freileitungen mit Mastfundamenten bis 

3 m Tiefe, jedoch über dem höchsten zu 

erwartenden Grundwasserstand1, ohne 

Bodenverbesserungsmaßnahme 

verboten 

1.5 Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.6 Untertägige Eingriffe in den 

Untergrund, auch unterhalb des 

genutzten Grundwasserleiters, 

auch wenn diese außerhalb des 

Wasserschutzgebietes ansetzen 

nur zulässig für abgelenkte, bergrechtlich betriebsplanpflichtige 

Tiefbohrungen (insbesondere der tiefen Geothermie), die außerhalb des 

Wasserschutzgebietes ansetzen 

                                                           
1  Der höchste, natürliche Grundwasserspiegel, der an der Einbaustelle wiederkehrend zu erwarten ist. Hierfür ist der höchste 

gemessene Grundwasserspiegel zugrunde zu legen, zuzüglich eines Sicherheitsabstandes von 0,5 Metern. In Abhängigkeit 

geologischer und hydrogeologischer (z. B. starke Grundwasserschwankungen im Karst), wetterbedingter (z. B. extreme 

Feuchtperioden) oder technischer (z. B. Einstellung von Grundwasserentnahmen) Einflüsse kann im Einzelfall ein höherer 

Sicherheitsabstand erforderlich sein. Sofern langjährige durchgehende Messungen für den Standort vorliegen (> 30 Jahre, mind. 

1 Messung je Monat), kann der Sicherheitsabstand auch reduziert werden. Sofern aus Hochwasserereignissen Extremwerte im 

Grundwasser resultieren, sind maximal hundertjährliche Hochwasser (HQ100) maßgeblich. Bei fehlender Datengrundlage ist 

eine Ableitung aus Messungen an benachbarten Grundwasserstellen möglich, unter Beachtung der hydrogeologischen 

Verhältnisse (z.B. Grundwassergefälle, ggf. abweichende Untergrundverhältnisse). 



Nr. 31 Amtsblatt für den Landkreis Traunstein Seite 225 

 

Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

2. beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer1 und 2) 

2.1 Errichten oder Erweitern von 

Rohrleitungsanlagen zum 

Befördern wassergefährdender 

Stoffe im Sinne des § 65 UVPG i. 

V. m. Nrn. 19.3 bis 19.6 der 

Anlage 1 zum UVPG sowie § 2 

Abs. 2 RohrFLtgV, außerdem von 

Rohrleitungsanlagen, die nicht 

der AwSV unterliegen, bei denen 

jedoch zumindest Anlagenteile 

wassergefährdende Stoffe 

enthalten können 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 Abs. 1 Satz 1, 

Satz 2 und Satz 3 erste Variante 

WHG zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen zu 

errichten oder zu erweitern 

(ohne Nrn. 2.4 bis 2.6) 

 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 2.3 

nur zulässig entsprechend Anlage 2, Ziffer 

2a) für Anlagen, wie sie im Rahmen von 

Haushalt und Landwirtschaft (max. 1 

Jahresbedarf) üblich sind, 6 Wochen nach 

Anzeige beim Landratsamt Traunstein 

verboten 

2.3 Anlagen nach § 62 Abs. 1 Satz 1, 

Satz 2 und Satz 3 erste Variante 

WHG zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen zu 

betreiben 

für alle bestehenden Anlagen (Anlagen, die bei Inkrafttreten der VO 

bereits errichtet sind, sind bestehende Anlagen im Sinne dieser 

Verordnung): Betreiben nur zulässig bei Anzeige innerhalb von 3 

Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung sowie unter Einhaltung 

der Pflichten und Fristen in Anlage 2, Ziffer 2; durch diese Verordnung 

neu begründete Pflichten und Fristen sind erstmalig innerhalb von 2 

Jahren nach deren Inkrafttreten zu erfüllen 

2.4 Biogasanlagen zu errichten oder 

zu erweitern2 
verboten 

2.5 Windkraftanlagen zu errichten 

oder zu erweitern 
verboten 

2.6 Anlagen zur Erdwärmenutzung zu 

errichten oder zu erweitern 
verboten 

2.7 Abfüllen und Lagern 

wassergefährdender Stoffe 

außerhalb von Anlagen nach § 62 

WHG 

nur zulässig für 

- das Abfüllen (z. B. Betanken) über 

technische Schutzvorkehrungen mit 

Eignungsnachweis  

- das kurzfristige (wenige Tage) Lagern 

von Stoffen bis 

Wassergefährdungsklasse 2 in dafür 

geeigneten, dichten Transportbehältern 

bis zu je 50 Liter 

verboten 

                                                           
2  Gärsubstrat- und Gärrestelager sind Teil der Biogasanlage, wenn sie nach § 2 Abs. 14 AwSV im engen räumlichen und 

funktionalen Zusammenhang mit der Herstellungsanlage stehen. 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

2.8 Sonstiger Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 

außerhalb von Anlagen nach § 62 

WHG, soweit nicht nach Nrn. 

4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6.4 und 6.5 

zulässig 

nur zulässig für  

- Verwenden über 

flüssigkeitsundurchlässigen, regelmäßig 

durch Augenschein auf Unversehrtheit 

und Funktionsfähigkeit zu 

kontrollierenden, vor 

Witterungseinflüssen geschützten 

Betriebsflächen (wie z. B. in 

Werkstätten), unter Bereithalten 

geeigneter Bindemittel 

- Mitführen und Verwenden der nötigen 

Betriebsstoffe für Fahrzeuge und 

Maschinen (auf die Pflicht zur 

Gefahrenminimierung, z. B. Verwendung 

biologisch abbaubarer Kettenschmieröle, 

wird hingewiesen), 

- Kleinmengen im Rahmen des üblichen 

privaten Hausgebrauchs 

- Winterdienst auf gewidmeten 

Verkehrswegen 

verboten 

2.9 Abfall im Sinne der Abfallgesetze 

auf Deponien sowie 

bergbaulichen Abraum oder 

unverwertbare 

Lagerstättenanteile in Gruben, 

Brüchen und Tagebauen 

abzulagern 

verboten 

2.10 Genehmigungspflichtiger 

Umgang mit radioaktiven Stoffen 

im Sinne des Atomgesetzes und 

der Strahlenschutzverordnung 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen für 

häusliches, gewerbliches oder 

kommunales Abwasser zu 

errichten oder zu erweitern, 

einschließlich Kleinkläranlagen 

 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 3.8 

verboten 

3.2 Mischwasserentlastungsbauwerk

e zu errichten oder zu erweitern 

 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 3.8 

verboten 

3.3 Trockentoiletten nur zulässig für die Dauer des konkreten 

Anlasses (Baustelle, Veranstaltung) und 

mit dichtem, regelmäßig geleertem 

Behälter 

verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

3.4 Ausbringen von Abwasser verboten 

 

Hinweis: Befreiungsoptionen s. Anlage 2 

Ziffer 3  

verboten 

3.5 Anlagen zum gezielten Einleiten 

von gesammeltem Niederschlags-

wasser ins Grundwasser oder 

Oberflächengewässer, 

einschließlich Regenklär- und 

Regenrückhaltebecken, zu 

errichten oder zu erweitern 

nur zulässig bei ausreichender 
Reinigung durch flächenhafte 
Versickerung über den bewachsenen 
Oberboden verboten 

3.6 Anlagen zum gezielten Einleiten 

von gereinigtem kommunalem, 

häuslichem oder gewerblichem 

Abwasser ins Grundwasser 

(Versickern) zu errichten oder zu 

erweitern 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und 

zugehörige Anlagen zu errichten 

oder zu erweitern  

 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 3.8 

nur zulässig für Freispiegel- oder 

Unterdruckleitungen zum Ableiten des im 

Wasserschutzgebiet anfallenden 

Abwassers (kein Durchleiten von 

außerhalb des Wasserschutzgebietes 

gesammeltem Abwasser), wenn der 

schadensfreie Zustand der 

Entwässerungsanlagen vor 

Inbetriebnahme durch Dichtheitsprüfung, 

bei Freispiegelanlagen zusätzlich durch 

eingehende Sichtprüfung, nach den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik 

nachgewiesen wird. 

verboten 

3.8 Abwasseranlagen sowie 

Grundstücksentwässerungsanlag

en einschließlich Kleinkläranlagen 

zu betreiben 

nur zulässig unter Nachweis der Prüfungen gem. Anlage 2 Ziffer 4 dieser 

Verordnung gegenüber dem Landratsamt Traunstein 

Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits 

bestehenden Leitungen oder Anlagen sind die Nachweise der Prüfungen 

gemäß Anlage 2 Ziffer 4 der Verordnung erstmalig innerhalb von zwei 

Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung gegenüber dem Landratsamt 

Traunstein vorzulegen. 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen im 

Freien 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 

Verkehrsflächen (Flächen nach § 

9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, 

landwirtschaftliche sowie 

gewerbliche Hofflächen, die der 

Zufahrt, dem Umschlagen und 

der vorübergehenden Lagerung 

dienen können) zu errichten oder 

zu erweitern 

- nur zulässig ohne wesentliche 

Minderung (< 10 %) der Schutzfunktion 

der Grundwasserüberdeckung, für  

o Gemeindeverbindungsstraßen, Kreis-

, Staats-, Bundesstraßen, wenn die 

Richtlinien für bautechnische 

Maßnahmen an Straßen in 

Wasserschutzgebieten (RiStWag) in 

der jeweils geltenden Fassung 

beachtet werden  

o sonstige Flächen unter 

Berücksichtigung von Nr. 3.5 

o sonstige Wege wie in Zone II 

- verboten für Bundesautobahnen 

nur zulässig für öffentliche 

Rad-, Feld- und Waldwege, 

beschränkt-öffentliche 

Wege, Eigentümer- und 

Privatwege, ohne 

Geländeeinschnitte und bei 

breitflächigem Versickern 

des ungesammelt 

abfließenden 

Niederschlagswassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten 

oder zu erweitern 
verboten 

4.3 Verwenden von Baumaterialien 

mit auswaschbaren oder 

auslaugbaren 

wassergefährdenden Stoffen 

(z. B. Recyclingmaterial, Schlacke, 

Imprägniermittel), insbesondere 

beim Straßen-, Wege-, und 

Eisenbahnbau 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen,  

Baustofflager zu errichten oder 

zu erweitern 

nur zulässig für Baustelleneinrichtungen 

und die unvermeidbare Lagerung der für 

die Baumaßnahme benötigten Baustoffe, 

wobei auswaschbare oder auslaugbare 

Materialien witterungsgeschützt zu lagern 

sind (auf die Nrn. 2.2 und 2.7 wird 

hingewiesen) 

verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze 

einzurichten oder zu erweitern;  

Camping aller Art 

nur zulässig mit Abwasserentsorgung über 

eine dichte Sammelentwässerung unter 

Beachtung von Nr. 3.7 und 3.8 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten oder 

zu erweitern 

- nur zulässig ohne wesentliche 

Minderung (< 10 %) der Schutzfunktion 

der Grundwasserüberdeckung und mit 

Abwasserentsorgung über eine dichte 

Sammelentwässerung gemäß Nr. 3.7 

und 3.8 sowie mit jederzeit 

ausreichender Anzahl befestigter, 

ordnungsgemäß entwässerter 

Parkplätze unter Beachtung von Nr. 5.1 

- verboten für Tontaubenschießanlagen 

und Motorsportanlagen 

verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

4.7 Öffentliche Veranstaltungen 

durchzuführen 

- nur zulässig mit ordnungsgemäßer 

Abwasserentsorgung und 

ausreichenden, befestigten Parkplätzen 

(wie z. B. bei Sportanlagen) 

- verboten für Geländemotorsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu 

erweitern 
verboten 

4.9 Flugplätze einschl. Sicherheitsflä-

chen, Notabwurfplätze, militäri-

sche Anlagen und Übungsplätze 

zu errichten oder zu erweitern 

verboten 

4.10 Militärische Übungen 

durchzuführen 
nur Durchfahrt auf klassifizierten Straßen zulässig 

4.11 Kleingartenanlagen zu errichten 

oder zu erweitern 
verboten 

4.12 Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln auf 

Freilandflächen, die nicht der 

land- oder forstwirtschaftlichen 

oder gärtnerischen Produktion 

dienen (z.B. Verkehrswege, für 

die Allgemeinheit bestimmte 

Flächen wie Rasensport- und 

Golfplätze) 

verboten 

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und 

bedarfsgerechter Düngung mit den nach 

Nrn. 6.1 bis 6.3 zulässigen Stoffen 

nur zulässig bei standort- 

und bedarfsgerechter 

Düngung mit Mineraldünger 

4.14 Beregnung von öffentlichen 

Grünanlagen, Rasensport- und 

Golfplätzen 

nur zulässig bis zu einer Bodenfeuchte von 

70 % der nutzbaren Feldkapazität und mit 

Dokumentation der täglichen 

Bewässerungsmengen 

verboten 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen und zugehörige 

Kfz-Stellplätze (ohne Nr. 4.1) zu 

errichten oder zu erweitern 

nur zulässig bis 4 m Eingriffstiefe (auch zur 

Baugrunderkundung), wenn 

- anfallendes häusliches oder 

gewerbliches Abwasser in eine dichte 

Sammelentwässerung eingeleitet (unter 

Beachtung von Nrn. 3.5, 3.7 und 3.8) und  

- die Gründungssohle mindestens 2 m 

über dem höchsten zu erwartenden 

Grundwasserstand1 liegt 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete 

 

 

verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

5.3 Stallungen zu errichten oder zu 

erweitern3 

verboten für neue landwirtschaftliche 

Anwesen, 

für bereits vorhandene landwirtschaftliche 

Anwesen nur zulässig entsprechend 

Anlage 2 Ziffer 5 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfüllen 

von Jauche, Gülle, 

Silagesickersaft, Festmist und 

Gärfutter (JGS-Anlagen)4 zu 

errichten oder zu erweitern 

nur zulässig im engen räumlichen und 

funktionalen Zusammenhang mit 

Stallungen nach Maßgabe der Anlage 2, 

Ziffer 5a, frühestens 6 Wochen nach 

Anzeige der Maßnahme beim Landratsamt 

Traunstein 

verboten 

5.5 Anlagen zum Lagern und Abfüllen 

von Jauche, Gülle, 

Silagesickersaft, Festmist und 

Gärfutter (JGS-Anlagen)4 zu 

betreiben 

für alle bestehenden Anlagen: Betreiben 

nur zulässig bei Anzeige innerhalb von 3 

Monaten nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung und unter Einhaltung von 

Anlage 2 Ziffer 5b. Durch diese 

Verordnung neu begründete Pflichten und 

Fristen sind erstmalig innerhalb von 2 

Jahren nach deren Inkrafttreten zu 

erfüllen. 

Anzeigepflicht wie Zone III, 

mit anschließender 

behördlicher Entscheidung 

zum Weiterbetrieb nach § 

52 WHG 

5.6 gewässerbauliche 

Veränderungen vorzunehmen, 

welche Grundwasserströmung 

und -beschaffenheit beeinflussen 

können 

verboten 

 

 

 

 

 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 

Festmist, Festmistkompost und 

Gärresten 

wie Nr. 6.2 verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen 

organischen und mineralischen 

Stickstoffdüngern (ohne Nr. 6.3) 

nur zulässig unter Einhaltung aller aktuellen fachlichen Regeln und 

Rechtsvorschriften 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 

- Stoffen nach Abfallverzeichnis-

Verordnung (insbesondere 

Schlämme jeglicher Art),  

- klärschlammhaltigen 

Düngemitteln,  

- Düngemitteln bzw. Gärresten 

bzw. Kompost mit Anteilen von 

behandelten oder 

unbehandelten Bioabfällen 

oder  

tierischen Nebenprodukten 

verboten, 

 

ausgenommen Kompost 

- mit RAL-Prüfzeugnis „geeignet für WSZ 

III“ 

- aus der Eigenkompostierung in 

Hausgärten 

verboten 

                                                           
3  Bezüglich der Grundanforderungen wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an JGS-Anlagen“ der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen, die nähere Ausführungen zur 

baulichen Gestaltung (u. a. Leckageerkennung) und zu Betrieb und Überwachung enthalten; auf aktuellen Stand gemäß AwSV 

ist zu achten.  

4  nach §2 Abs. 13 AwSV 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone 

(Zone II) 

6.4 Lagern von Festmist, 

Sekundärrohstoffdünger oder 

Mineraldünger auf unbefestigten 

Flächen 

nur zulässig für Kalkdünger; 

Mineraldünger und Schwarzkalk  

(auf die Pflicht zur dichten Abdeckung 

gegen Niederschlag wird hingewiesen) 

verboten 

6.5 Lagern von Gärfutter oder 

Gärsubstrat außerhalb ortsfester 

Anlagen 

nur zulässig in allseitig dichten Foliensilos 

bei Siliergut ohne Gärsafterwartung sowie 

Ballensilage 

verboten 

6.6 ganzjährige Bodendeckung durch 

Zwischen- oder Hauptfrucht 

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich.  

Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare Winterfurche 

darf erst ab 01. Dezember erfolgen.  

Zwischenfrucht vor Mais darf erst ab 15. März eingearbeitet werden. 

6.7 Beweidung jeglicher Art, 

Freilandtierhaltung (auch in 

Zusammenhang mit 

ortsveränderlichen 

Geflügelställen), Koppel- und 

Pferchtierhaltung 

nur zulässig auf Grünland, Feld- und 

Kleegras ohne flächige Verletzung der 

Grasnarbe (siehe Anlage 2, Ziffer 6) oder 

für bestehende Nutzungen, die 

unmittelbar an bereits vorhandene 

Stallungen gebunden sind 

verboten 

6.8 Wildfutterplätze und 

Wintergatter zu errichten;  

Wildkirrungen, Aufbrechen und 

Vergraben von Wild/Wildresten 

--- verboten 

6.9 Anwendung chemischer 

Pflanzenschutzmittel aus 

Luftfahrzeugen oder zur 

Bodenentseuchung 

verboten 

6.10 Bewässerung landwirtschaftlich 

oder gärtnerisch genutzter 

Freilandflächen 

nur zulässig bis zu einer Bodenfeuchte 

von 70 % der nutzbaren Feldkapazität 

und mit Dokumentation der täglichen 

Bewässerungsmengen 

verboten 

6.11 landwirtschaftliche Dräne und 

zugehörige Vorflutgräben anzule-

gen, zu ändern oder zu erneuern 

verboten, 

 

ausgenommen Instandsetzungs- und 

Pflegemaßnahmen an bereits 

bestehenden Einrichtungen, mit 

schonenden Verfahren 1 Woche nach 

Anzeige beim Landratsamt Traunstein 

verboten, ausgenommen 

Instandsetzungs- und 

Pflegemaßnahmen an 

bereits bestehenden 

Einrichtungen, mit 

schonenden Verfahren nach 

Befreiung i. S. v. § 4 dieser 

Verordnung beim 

Landratsamt Traunstein 

6.12 besondere Nutzungen im Sinne 

von Anlage 2, Ziffer 7 neu 

anzulegen oder zu erweitern 

nur Gewächshäuser mit geschlossenem 

Bewässerungssystem zulässig 
verboten 

6.13 forstliche Hiebmaßnahmen, 

Kahlhiebe und wirkungsgleiche 

Maßnahmen 

nur zulässig im Rahmen schonender Bewirtschaftung gem. Art. 14 

BayWaldG; Kahlhiebe nur in besonders begründeten Fällen (wie z. B. 

Windwurf, Schädlingsbefall, etc.) Befreiung i. S. v. § 4 dieser Verordnung 

durch das Landratsamt Traunstein (siehe Anlage 2 Ziff. 8) 

6.14 Rodung verboten 

6.15 Lagerung von Hackschnitzeln 

außerhalb von Gebäuden 

nur zulässig für unbehandeltes Material 

und bei ständiger Abdeckung gegen 

Niederschläge 

verboten 

6.16 Nasskonservierung von Rundholz verboten 
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(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nrn. 1 bis 6 aufgeführten Handlungen 

verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -

ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung 

geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten.  

 

§ 4 Befreiungen 

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von Einschränkungen, Verboten und Handlungspflichten des § 3 

sowie von Duldungs- und Handlungspflichten nach §§ 6 und 7 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG.  

 

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und 

Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 

 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Traunstein vom Grundstückseigentümer verlangen, 

dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, 

insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.  

 

(4) Sind für die Zwecke der Wassergewinnung und -ableitung Befreiungen von Verboten und 

Beschränkungen des § 3 Abs. 1 und 2 bezüglich der Nummern 3.5 und 5.1 erforderlich, so hat der 

Träger der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von 

ihm Beauftragte die erforderlichen Baumaßnahmen und Schutzvorkehrungen frühzeitig mit dem 

Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Für dringende Abhilfemaßnahmen in Notfällen gilt die 

Befreiung als erteilt, sofern zuständige Kreisverwaltungsbehörde, Wasserwirtschaftsamt und 

staatliches Gesundheitsamt verständigt sind. 

 

§ 5 Handlungs- und Duldungspflichten (§ 52 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 WHG) 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu 

dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der anderen Schutzzonen durch Aufstellen oder 

Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

 

(2) Sie haben ferner Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und 

Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Traunstein zur Kontrolle der Einhaltung der 

Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 

(3) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu 

notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des 

Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder des 

Landratsamts Traunstein zu dulden. 

 

(4) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten 

gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG und gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von 

Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils 

geltenden Fassung durch  

a. Bedienstete des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt 

ist, oder  
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b. von ihm hiermit Beauftragte 

zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und 

Prüfungen zu ermöglichen. 

 

(5) Sind Aufzeichnungen nach dieser Verordnung vorzunehmen, sind diese auf Verlangen dem 

Begünstigten oder dem Landratsamt Traunstein innerhalb von 4 Wochen vorzulegen. 

 

§ 6 Ausgleichsleistungen und Entschädigung (Art. 32, 57 BayWG, § 52 Abs. 4, 5 WHG)  

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte 

Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung 

einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher 

Betriebsanlagen nach Maßgabe des Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG zur Folge haben, ist für die dadurch 

verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener finanzieller Ausgleich nach Art. 32 i.V.m. Art. 

57 BayWG zu leisten. Die Höhe ergibt sich aus den zum Erreichen des Schutzzwecks tatsächlich 

erforderlichen Einschränkungen oder Mehraufwendungen. 

 

 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das Eigentum 

unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 oder durch 

andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 

– 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 

§ 7 Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a und § 103 Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu 

fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einer Beschränkung, einem Verbot oder einer Handlungspflicht nach § 3 Abs. 1 und 2 

zuwiderhandelt oder einer Pflicht nach § 7 nicht nachkommt, 

2. eine im Wege einer Befreiung nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung 

verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen,  

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach § 5 nicht duldet. 

 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Traunstein in 

Kraft. 
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Traunstein, den 29.05.2024 
Landratsamt Traunstein 

 

 

 

Siegfried Walch 

Landrat 

_______________________________________________________________________________________ 

Siegfried Walch 

Landrat 
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Anlage 2 

Erläuterungen und Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nrn. 2, 3, 5 und 6 

Die Anzeige nach 2.2, 2.3, 5.4, 5.5 muss Angaben zum Betreiber, zum Standort und zur Abgrenzung der 

Anlage, zu den wassergefährdenden Stoffen, mit denen in der Anlage umgegangen wird, zu bauauf-

sichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen sowie zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen, 

die für die Sicherheit der Anlage bedeutsam sind, enthalten. 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten. 

 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nrn. 2.2 und 2.3) 

a) Errichtung und Erweiterung in der Weiteren Schutzzone (Zone III) für Anlagen nach Ziffer 2.2 sind 

nur zulässig: 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C (gem. § 39 AwSV) und oberirdische 

Anlagen für aufschwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 7 AwSV, die in einem Auffangraum aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig 

ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das 

maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können,  

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen für auf-

schwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 

AwSV, die doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind, 

3. oberirdische Anlagen für feste Gemische gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AwSV, entsprechend 

den Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV.  

Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten gemäß AwSV sowie die Prüffristen 

gemäß Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone (Zone III) und in der 

engeren Schutzzone (Zone II), auch für bereits bestehende Anlagen.  

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder Wertstoff-

höfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen Abho-

lung (z.B. Mülltonnen) werden keine weitergehenden Anforderungen gestellt. 

 

3. Ausbringen von Abwasser (zu Nr. 3.4) 

Für abgelegene Anwesen nach Art. 41, Abs. 2 BayBO kann in der weiteren Schutzzone III im Einzelfall 

auf Antrag im Rahmen einer Befreiung der Ausbringung des Gemisches aus vorbehandelten Ab-

wassers mit Gülle/Jauche zugestimmt werden, wenn die dünge- und abfallrechtlich ordnungsgemäße 

Entsorgung oder Verwertung gesichert ist. In der engeren Schutzzone II kommt eine Befreiung regel-

mäßig nicht in Betracht. 

 

 

 



4. Abwasseranlagen sowie Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Kleinkläranlagen zu 

betreiben (zu Nr. 3.8) 

 

 Tabelle 1: Einzuhaltende Prüffristen 

 

 

5. Stallungen und JGS-Anlagen (zu Nr. 5.3, 5.4 und 5.5) 

5a) Stallungen und JGS-Anlagen errichten oder erweitern (zu Nr. 5.3 und 5.4)  

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der 

Anlagen darf nur durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV erfolgen. Der Betreiber hat den ordnungs-

gemäßen Zustand der Anlagen einschließlich der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme, nach einer 

Erweiterung (und wiederkehrend alle 5 Jahre) durch einen Sachverständigen nach AwSV prüfen zu 

lassen. 

 

 

Behandlungsanlagen/ 

Leitungstyp 

Prüfungsintervalle/Prüfungsart 

Weitere Schutzzone III Engere Schutzzone II 

1. Öffentliche Abwasseranlagen 

1.1 Abwasserbehandlungsanlagen, 

Mischwasserentlastungsbauwerke, 

Regenklär- und Rückhaltebecken 

Dichtheitsprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre* 

1.2 kommunale Abwasserleitungen 

und Schächte 

eingehende Sichtprüfung  

alle 5 Jahre, 

Dichtheitsprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre* 

2. Private Abwasseranlagen 

2.1 Abwasserleitungen und Schächte 

für häusliches Abwasser 

eingehende Sichtprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 5 Jahre 

2.2 Kleinkläranlagen Dichtheitsprüfung 

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre* 

2.3 Abwasserleitungen und Schächte 

für gewerblich. / industrielles 

Abwasser  

nach einer Behandlungsanlage 

eingehende Sichtprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 5 Jahre 

2.4 Behandlungsanlagen für 

gewerblich. / industrielle Abwasser, 

Abwasserleitungen und Schächte vor 

einer Behandlungsanlage 

Dichtheitsprüfung 

alle 5 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre 

für Druckleitungen gelten grundsätzlich halbierte Prüffristen  

Nachweis der erstmaligen Prüfung nach Erlass dieser Verordnung innerhalb von 2 Jahren  

*Änderungsanträge können im Rahmen einer Befreiung befürwortet werden, wenn kein „sehr hohes“ Gefährdungspotential vorliegt. 
Die Beurteilung des Gefährdungspotentials durch ein hydrogeologisches Fachbüro ist vom Betreiber zu beauftragen und die Einstufung 
zusammen mit einem Vorschlag für die Verlängerung des Prüfintervalls der KVB vorzulegen. 



Eine Errichtung, wesentliche Änderung oder Erweiterung der Anlagen ist mindestens 6 Wochen im 

Voraus der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde mit den erforderlichen Antragsunterlagen an-

zuzeigen. Die Planunterlagen sind zur frühzeitigen Klärung von Ausgleichsansprüchen nach Art. 32 

Satz 1 Nr. 2 BayWG auch dem Wasserversorgungsunternehmen vorzulegen. Der Beginn der 

Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 2 

Wochen vorher anzuzeigen. 

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind flüssigkeitsundurch-

lässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, rechnerische Rissbreite 0,2 mm) auszuführen 

und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 

5aa) Stallungen 

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die 

einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden 

Betriebes reparierbar sind. 

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass eine 

Reparatur jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes möglich ist. Dies 

kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle 

gewährleistet werden.  

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus in Zone III vorhandenen Anwesen entstehen, 

gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“. 

Für Güllekeller, Güllekanäle und Rohrleitungen gelten die Anforderungen an JGS-Anlagen. 

 

5ab) JGS-Anlagen 

Grundsätzlich dürfen nach AwSV Anlage 7, Nr. 2.1 für JGS-Anlagen nur Bauprodukte, Bauarten oder 

Bausätze verwendet werden für die die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise unter Berück-

sichtigung wasserrechtlicher Anforderungen vorliegen.  

JGS-Lageranlagen für flüssige, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen unabhängig vom Gesamt-

volumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben werden. 

JGS-Lageranlagen für feste, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen bei Lagerhöhen über 3 m 

oder mehr als 1.000 m³ Lagervolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und be-

trieben werden, das bei Undichtheit die Leckagen in einen dichten Behälter ableitet. 

Die Dichtheit von JGS-Behältern sowie von Gülle- bzw. Jauchekanälen ist mittels Leckageerken-

nungssystem im Rahmen der Eigenüberwachung mindestens vierteljährlich zu kontrollieren; eine 

jährliche Fremdüberwachung ist zu ermöglichen. Für das Leckageerkennungssystem ist ein bauauf-

sichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich. Die besonderen Bestimmungen der Zulassung sind 

zu beachten. 

Bei Fahrsilos sind die Fugen in der Bodenplatte und aufgehenden Wänden dauerhaft dicht aus-

zuführen z.B. mit Fugenbändern oder -blechen. 

Bei JGS-Anlagen im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit Biogasanlagen (vgl. § 2 

Abs. 14 AwSV) gelten die Anforderungen an Biogasanlagen in § 3 Nr. 2.4 WSG-VO zu beachten.  

 

 

 

 

 



 

5b) Dichtheitsprüfung für bestehende JGS-Anlagen (zu Nr. 5.5). 

Für im Schutzgebiet bereits bestehende JGS-Anlagen gelten die Anforderungen hinsichtlich der 

Dichtheitsprüfung unabhängig vom Anlagenvolumen, sofern keine Leckageerkennung vorhanden ist. 

Die Prüfintervalle betragen: 

 Weitere Schutzzone III:  5 Jahre 

 

6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinderweide 

unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwegen, 

Viehtränken etc.) überschritten wird. 

 

7. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische 

Nutzungen (zu Nr. 6.12): 

- Weinbau 

- Beerenanbau 

- Hopfenanbau 

- Tabakanbau 

- Gemüseanbau (ausgenommen Feldgemüse im Rahmen der üblichen Fruchtfolge) 

- Zierpflanzenanbau 

- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

- Energiepflanzenanbau, der einer üblichen ackerbaulichen Nutzung nicht vergleichbar ist (z. B. 

Energiewälder, Kurzumtriebsplantagen mit chemischer Unkrautregulierung) 

 

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im 

Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der 

Anbaufläche. Eine Befreiungsperspektive gem. § 52 Abs. 1 Satz 3 besteht insbesondere für Kulturen, 

die ohne chemischen Pflanzenschutz und intensive Düngung betrieben werden. 

 

8. Kahlhiebe und wirkungsgleiche Maßnahmen (zu Nr. 6.13) 

Kahlhieb liegt vor, wenn auf einer Waldfläche in einem oder in wenigen kurz aufeinander folgenden 

Eingriffen alle aufstockenden Bäume entnommen werden, ohne dass bereits eine ausreichende 

übernehmbare Verjüngung vorhanden ist. Zusätzlich zum schlagartig einsetzenden erheblichen 

Nährstoffüberangebot bewirkt der gleichzeitige Umschlag des Bestandsklimas in Freiflächenbe-

dingungen eine massive Mineralisation organischer Substanz mit schubweiser Nitratauswaschung ins 

Grundwasser. Eine dem Kahlhieb wirkungsgleiche Maßnahme ist die Lichthauung, bei der nur noch 

vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch ebenfalls Freiflächenbedingungen entstehen. 

 

 

 



Kahlhiebe sind nach Art. 14 BayWaldG im Hochwald zu vermeiden, im Schutzwald eigens erlaubnis-

pflichtig. Erscheint im sachlich begründeten Einzelfall ein Kahlhieb o. ä. im Wasserschutzgebiet 

unumgänglich, so bedarf dieser der Befreiung durch die Kreisverwaltungsbehörde, unter der 

Voraussetzung, dass eine wesentliche Beeinträchtigung der Grundwasserbeschaffenheit dadurch 

nicht zu besorgen ist.  

 

Ist nach Kalamitäten infolge von Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall eine umge-

hende Aufarbeitung erforderlich und nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher 

u.U. nur durch Kahlhieb möglich, so genügt die Anzeige beim Landratsamt Traunstein unter Vorlage 

der forstfachlichen Feststellung und Bestätigung der Notwendigkeit und Dringlichkeit durch den 

zuständigen Revierleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Unbeschadet Nr. 6.15 

bleibt eine Rodung verbliebener Wurzelstöcke verboten (bzw. in unausweichlichen Fällen einer 

Befreiung nach § 4 dieser Verordnung vorbehalten). 


